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GLOSSAR

VRE-Kommission “Sozialer Zusammenhalt, Soziales und öffentliches Gesundheitswesen ”

Plenarsitzung und Konferenz zum Thema “Europäisches Sozialmodell”

 ‘s Hertogenbosch (Nord-Brabant-NL)

13. –14. Oktober 2005

· “Brain drain”:

Die Freizügigkeit von Menschen und besonders Arbeitskräften, die nach Öffnung der Märkte und Liberalisierung des Austauschs auf europäischer Ebene einsetzte, kann zu einem „brain-drain“, einem Abwandern gut ausgebildeter Arbeitskräfte, aus ihren Heimatländern in andere Länder führen. Für solche Bewegungen gibt es eine Reihe von Gründen wie z.B. Arbeitsmöglichkeiten, gute Arbeitsbedingungen, soziale Bedingungen usw. Dieses Phänomen schafft Herausforderungen wie Integration der betroffenen Personen im Bestimmungsland und Schließen der Lücken, die diese Migranten in ihrem Heimatland hinterlassen.

· Charta der Grundrechte der Europäischen Union:

1999 erteilte der Europäische Rat zum ersten Mal den Auftrag zur Erarbeitung einer Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Die Vorlage wurde von den Präsidenten des europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission am 7. Dezember 2000 in Nizza unterzeichnet, muss jedoch noch von den Mitgliedsländern ratifiziert werden. Grundlagen sind die Menschenrechtskonvention der UN und des Europäischen Rates, die EU-Verträge und die Verfassungstexte der Mitgliedsländer. Die Charta enthält “alle bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte der europäischen Bürger und aller Personen, die in der EU ansässig sind.” Der Text besteht aus einer Präambel und sechs Kapiteln: Würde, Freiheiten, Gleichheit, Solidarität, Bürgerrechte, justizielle Rechte und allgemeine Bestimmungen.

Die Frage der rechtlichen Verbindlichkeit der Charta wurde dahingehend gelöst, dass die Charta Teil des Haupttextes des Verfassungsentwurfs der EU wird und die Mitgliedsländer die Charta zusammen mit der Verfassung ratifizieren sollen.

Website der Europäischen Kommission: 

http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/charte/index_en.html
· Stärkung und Aktivierung der Bürger:

Hier geht es um die Einbeziehung und Stärkung der Bürger, die bei politischen Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, Mitsprache und Mitwirkung erhalten sollen. Grundlage ist die Idee der Partizipation, deren Ziel es ist „vom Leistungsempfänger zum Bürger zu werden, vom Empfangen zum aktiven Tun zu kommen“. Die Idee umfasst folgende Konzepte: „Vorherrschaft demokratischer Werte, Gegenseitigkeit, Abbau der von Dominierung beherrschten Beziehungen und Co-produktion von Aktion“.

· Demographische Herausforderungen:
Eurostat gibt an, dass die Bevölkerung der EU-25 bis zum Jahr 2025 steigen und danach sinken wird
. In fast allen Mitgliedsländern wird ein starkes Absinken der arbeitenden Bevölkerung und ein Anstieg der Anzahl der älteren Mitbürger erwartet. Wie bei jeder Veränderung der demographischen Entwicklung ergeben sich wichtige Konsequenzen und Aufgaben, die die EU gemeinsam zu lösen beschlossen hat (siehe Grünbuch der Europäischen Kommission “Angesichts des demographischen Wandels: eine neue Solidarität zwischen den Generationen”)

Folgende Aufgaben werden definiert:

· Ausgleich zwischen Berufs- und Familienleben zur Förderung der Fruchtbarkeit;

· Versorgung der ´jungen und alten Menschen;

· Aktives Alter/Inklusion der alten Menschen in die Gesellschaft;

· Finanzierung der Renten;

· Beschäftigungsthemen, Reaktion auf Jugendarbeitslosigkeit, Nutzung der Erfahrung älterer Arbeitnehmer usw. 

Website der Kommission: 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2005/mar/comm2005-94_en.pdf
· Entwurf der Richtlinie zu Dienstleistungen im Binnenmarkt:

Herkunftslandprinzip: 

Dieses Prinzip besagt, dass ein Dienstleister, der in einem anderen Mitgliedsland eine Dienstleistung erbringt, nur die Bestimmungen des Landes, in dem er niedergelassen ist, erfüllen muss. Nur bei der Erbringung grenzüberschreitender Dienstleistungen ist das Prinzip der Niederlassung ohne Bedeutung.
Bestimmungslandprinzip:

Dieses Prinzip besagt, dass ein Dienstleister, der eine Dienstleistung in einem anderen Mitgliedsland erbringt, die Bestimmungen des Landes erfüllen muss, in dem die Dienstleistung erbracht wird.

· Gleichheit von Männern und Frauen:

Ein in den EU-Verträgen und in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankertes Grundprinzip verlangt: “Die Gleichheit von Männern und Frauen ist in allen Bereichen, einschließlich der Beschäftigung, der Arbeit und des Arbeitsentgelts, sicherzustellen.“ Die Anwendung dieses Prinzips geht oft einher mit Fördermaßnahmen („positive discrimination“) zur Schaffung von „spezifischen Vorteilen für das unterrepräsentierte Geschlecht.“

· EU-Binnenmarkt:
Der EU-Binnenmarkt ist ein Wirtschaftsraum ohne interne Grenzen und mit einer gemeinsamen Währung (Euro).

Er basiert auf vier Grundprinzipien, die auch als die „vier Freiheiten“ bekannt sind:

· Freier Warenverkehr

· Freier Personenverkehr (Arbeitskräfte)

· Freier Kapitalverkehr

· Freier Dienstleistungsverkehr

· Europäisches Sozialmodell:

Dieses Konzept wird von europäischen Institutionen, nationalen Behörden und Fachleuten sehr häufig verwendet, obwohl die Definition immer noch äußerst schwammig ist. Es besteht in der Tat kein Konsensus darüber, ob ein solches Modell tatsächlich existiert. Angesichts dieser Unsicherheiten gelten derzeit folgende Näherungsdefinitionen: 

1. Laut einer der Definitionen existiert ein europäisches Sozialmodell tatsächlich; es setzt sich zusammen aus den gemeinsamen Werten, Prinzipien und Zielen aller Mitgliedsländer.

2. Oft wird es auch als europäisches Wirtschaftsmodell definiert: die soziale Dimension ergänzt die wirtschaftliche Leistung, wobei beide Elemente gemeinsam nachhaltiges Wachstum schaffen.

3. Dieses Model wird oft als Gegenmodell zum amerikanischen oder japanischen Sozialmodell definiert.

· GATS:

Der Handel im Bereich Kultur, Bildung, Daten, audiovisuelle Medien und Musik ist heute ein Multimilliardengeschäft. Das Allgemeine Abkommen über Handel mit Dienstleistungen (GATS), das gegenwärtig unter dem Dach der Welthandelsorganisation (WTO) mit ihren 144 Mitgliedsländern verhandelt wird, wurde zur Vereinfachung der weltweiten Liberalisierung geschaffen. Ziel ist der Schutz und die Ankurbelung von Wirtschaft und Investitionen in der Dienstleistungsindustrie durch klare Handelsbestimmungen sowie die Schaffung transparenter, nicht-diskriminierender Regelungen zur Vermeidung einseitiger Interventionen von Staaten.  Das GATS-Abkommen ist der erste Schritt auf dem Weg zu einem Regelwerk und einer Struktur zur Lösung von Konflikten zum Zweck der Förderung der wirtschaftlichen Expansion. (In Brixen verabschiedetes Positionspapier des VRE zu GATS. 

Auswirkungen:

Ziel von GATS ist die globale Liberalisierung des Handels in bestimmten Dienstleistungssektoren. Bei Ratifizierung und Implementierung von GATS entstünde in der EU ein Binnenmarkt dieser Dienstleistungssektoren. Die europäischen Regelungen des Binnenmarktes, d.h. die Regelungen zum freien Verkehr, Wettbewerb und staatlicher Beihilfe würden in diesem Fall automatisch für die unter GATS genannten Dienstleistungsbereiche gelten und zwar unabhängig davon, ob die EU in diesen Bereichen Zuständigkeiten besitzt. In einigen Dienstleistungsbereichen könnte GATS dazu führen, dass die EU Zuständigkeiten ohne Revision der EU-Verträge erhielte.

· Liberalisierung und Privatisierung:

Die beiden Begriffe werden oft verwechselt. Der Begriff „Liberalisierung“ bedeutet, dass private Unternehmen Zugang zu einem Markt bekommen, der zuvor von einer begrenzten Anzahl zumeist staatlicher Unternehmen oder Organisationen besetzt war. Beispiele für liberalisierte Sektoren sind Telekommunikation, Verkehr und Postdienst.     Mit Privatisierung bezeichnet man den wirtschaftlichen Übergang vom öffentlichen in den privaten Besitz. Oft erfolgt die Privatisierung staatseigener Betriebe als Konsequenz der Liberalisierung des Marktes.

· Strategie von Lissabon:

Im März 2000 verpflichteten sich die Regierenden der europäischen Länder in einem Plan dazu, die Union bis zum Jahr 2010 „zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu machen - einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt und Respekt vor der Umwelt” zu machen. Dieser Plan wurde unter dem Namen „Lissabon-Strategie“ bekannt.

Im Februar 2005 schlug die Europäische Kommission im Zuge der Halbzeitbilanz der Lissabon-Strategie eine Neuausrichtung auf zwei Kernbereiche, nämlich Wachstum und Arbeitsplätze, vor. Der Europäische Rat stimmte der Neuauflage der Lissabon-Strategie in dieser Form zu: das Schwergewicht liegt jetzt auf der Modernisierung von Industrie und Wirtschaft zur Schaffung von nachhaltigerem Wachstum sowie mehr und besseren Arbeitsplätzen, Förderung technologischer Entwicklungen, Bearbeitung von Umweltthemen zur Sicherung unseres Sozialmodells und Bewältigung von Aufgaben der demographischen Entwicklung und des globalen Wirtschaftswettbewerbs.

Die Lissabon-Strategie schafft den Rahmen für eine Reihe politischer Maßnahmen, auch in den Bereichen Gesundheitswesen und Soziales. Dieser vielschichtige politische Ansatz gründet sich auf die Annahme, dass ein starkes Sozialmodell das Wirtschaftswachstum nachhaltig sichern kann.

Homepage der Kommission zu Wachstum und Arbeitsplätzen: 

http://europa.eu.int/growthandjobs/index_en.htm
· Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP):

Die europäische Politik richtet sich hier auf die verstärkte Beteiligung des privaten Sektors an Bereichen, die ihm bisher nicht zugänglich waren, da man befürchtete, dass der kommerzielle Zuschnitt des privaten Sektors Dienstleistungen im öffentlichen Interesse nicht gestatte.

Das Prinzip der ÖPP dient der Lösung der Frage des Ausgleichs zwischen den Interessen des Marktes und der Allgemeinheit.

· Öffentliche Dienstleistungen:

Der Begriff “Öffentliche Dienstleistungen” wird unterschiedlich verwendet. Im Rahmen des VRE beschreibt dieser Begriff alle Dienstleistungen, die unter die Zuständigkeit des Staates fallen, der diese Dienstleistungen nicht im wirtschaftlichen, sondern im öffentlichen Interesse erbringt.

· Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (Daseinsvorsorge):

Dieser Begriff wurde von der Europäischen Kommission bei einer Konsultation 2003-2004 (Weißbuch 2004) vorgeschlagen und ist wie folgt definiert: „Der Begriff „Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ ist im Vertrag selbst nicht enthalten. In der Gemeinschaftspraxis wurde er aus dem im Vertrag verwendeten Begriff „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ abgeleitet. Sein Bedeutungsspektrum reicht weiter als „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse”, da es sich sowohl auf marktbezogene als auch nicht-marktbezogene Dienstleistungen bezieht, die von staatlichen Stellen im Interesse der Allgemeinheit erbracht und von ihnen daher mit spezifischen Gemeinwohlverpflichtungen verknüpft werden.” 

Es wird davon ausgegangen, dass dieser Begriff die traditionell von „öffentlichen Diensten“ erbrachten Leistungen einschließt, jedoch über diese traditionelle Definition hinausgeht. Der Begriff „Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ wurde bisher nicht definiert, so dass unklar ist, auf welche Dienstleistungssektoren er sich genau bezieht.

· Sozialer, wirtschaftlicher und territorialer Zusammenhalt: 

Angesichts der Ungleichheiten zwischen und auch innerhalb der Mitgliedsländer wird zur Überbrückung von Defiziten oder Ungleichheiten ein Ausgleich zwischen den gesellschaftlichen Gruppen, Wirtschaften und Regionen angestrebt.

· Sozialwirtschaft & Sozialkapital:

Sozialwirtschaft ist definiert als unternehmerischer, nicht gewinnorientierter Sektor, der als “dritter Sektor” weder dem öffentlichen noch dem privaten Bereich zuzuordnen ist. Die Sozialwirtschaft „stellt den Menschen und die Gemeinschaft anstelle des Gewinns in den Mittelpunkt ihrer Bestrebungen””.
 Zu diesem Sektor gehören Genossenschaften, Stiftungen, gemeinnützige Organisationen, der ehrenamtliche Bereich, Sozialwirtschafts-unternehmen usw). Das spezifische Merkmal der Sozialwirtschaft ist die Betonung der sozialen Aspekte aller Tätigkeiten: Unternehmen der Sozialwirtschaft fördern soziale Ziele (Inklusion, bessere Arbeitsbedingungen und anderes) durch Kooperation und Solidarität.

Sozialkapital steht für “die Merkmale der gesellschaftlichen Organisation (Vertrauen, Normen, Netzwerke...) die zur Steigerung der Effizienz der Gesellschaft durch Ermöglichung koordinierter Aktivitäten beitragen ”.
 Alle nicht-familiären Beziehungen, die in einem bestimmten geographischen Raum allgemeines Vertrauen schaffen, stellen das Sozialkapital dieses Raums dar und werden als essentiell für die dynamische Entwicklung betrachtet.

· Staatliche Beihilfen:

Staatliche Beihilfen sind Subventionen des Staates an private Unternehmen. Da staatliche Beihilfen im Rahmen der EU prinzipiell gegen die Ziele des Wettbewerbs verstoßen, versuchen die EU-Regelungen Beihilfen auf das absolut notwendige Minimum zu begrenzen. Es wird jedoch anerkannt, dass in manchen Fällen staatliche Beihilfen notwendig sind, z.B. wenn ein Unternehmen eine Dienstleistung im Interesse der Öffentlichkeit/Allgemeinheit erbringt. 

Die EU-Regelungen werden zur Zeit mit dem Ziel der Vereinfachung der Verwaltungsprozesse zur Bewilligung staatlicher Beihilfen revidiert. Die Europäische Kommission schlägt in ihrem Aktionsplan zu staatlichen Beihilfen vor, jeden Sektor umfassend zu bearbeiten: „das Ziel geringerer und besser ausgerichteter Beihilfen wird in allen Bereichen der staatlichen Beihilfen verfolgt“. In diesem Zusammenhang richten sich staatliche Beihilfen an Bereiche, in denen Wachstum und Arbeitsplätze durch Innovation und F+E gefördert werden. Die Kommission betont erneut, dass regionale Beihilfen wie bisher an die von den Mitgliedsländern zu benennenden Regionen mit dem größten Bedarf gegeben werden sollen.

Website der Europäischen Kommission: 

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/
· Subsidiarität:

Dieses Prinzip besagt, dass Entscheidungen auf der dem Bürger am nächsten liegenden Ebene getroffen werden sollen; höhere (europäische und nationale) Ebenen entscheiden nur, wenn die untere Ebene dafür nicht besser qualifiziert ist. Dies fördert Politik von unten nach oben anstelle eines Ansatzes von oben nach unten. Der VRE betont in der Deklaration zum Regionalismus aus dem Jahr 1996, dass das Prinzip der Subsidiarität die Beteiligung der Regionen am Entscheidungsprozeß der EU erfordert. 

· Modell des Wohlfahrtsstaates:

Der Begriff diente ursprünglich zur Definition eines Staates, der die Verantwortung für die Bereitstellung umfassender und universeller Fürsorge für seine Bürger übernimmt. Diese Definition beruht auf der Idealvorstellung der Fürsorge und wird in verschiedenen Ländern natürlich verschieden interpretiert. 



PRINZIPIEN DER DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH GESUNDHEITSWESEN UND SOZIALES

· Zugänglichkeit:

Dieses Prinzip steht in Zusammenhang mit dem Prinzip des territorialen Zusammenhalts und besagt, dass Dienstleistungen in jedem geographischen Bereich, auch in entlegenen ländlichen Gebieten verfügbar und die Entfernungen für die Bürger zumutbar sein müssen.

· Bezahlbarkeit:

Dieses Prinzip besagt, dass Dienstleistungen zu einem angemessenen Preis eingekauft werden müssen. Ziel ist hier, Menschen mit unzureichenden Mitteln mit den benötigten Grunddienstleistungen zu versorgen.

· Verfügbarkeit:

Hier wird sichergestellt, dass Personen, die eine Dienstleistung benötigen, keine Hindernisse entgegenstehen. Wenn ein Patient z.B. auf eine Gesundheitsdienstleistung warten muss, so gilt diese als nicht vollständig verfügbar.

· Kontinuität:

Dieses Prinzip besagt, dass die Bereitstellung von Dienstleistungen oder deren Reform keine einmalige zweckgebundene Aktivität ist, sondern dass durch politische Maßnahmen die Nachverfolgung der Bereitstellung von Dienstleistungen sicherzustellen ist.

· Qualität:

Die Definition des Begriffs “Qualität” ist schwammig: wo genau muss hohe Qualität gefordert werden und: Mit welchen Kriterien definieren wir diesen Begriff? Hier wird im wesentlichen eine politische Entscheidung getroffen, bei der keine objektiven Kriterien definiert werden können: die Kriterien hängen von den jeweils aktuellen politischen Tendenzen und Zielsetzungen ab. 

Allgemein lässt sich Qualität definieren als Ergebnis (Zielkonsens, Kundenzufriedenheit) abhängig von der Qualität der Strukturen (Organisation, Ausstattung, Finanzierung, kundenorientierte Dienstleistungen) und der Qualität der Prozesse (Kontinuität und Planung der Dienstleistungen, effektive Systeme).

Laut Weißbuch der Europäischen Kommission zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse sind die Prinzipien der Verfügbarkeit, des gleichberechtigten Zugangs, der  Universalität, Bezahlbarkeit, Kontinuität, Partizipation und Transparenz als Qualitätskriterien anzusehen.
· Soziale Eingliederung:

Der Begriff der sozialen Eingliederung bezieht sich auf den Zugang zur Gesellschaft: Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, dürfen nicht allein gelassen, sondern sollen reintegriert werden. Eine Politik der sozialen Eingliederung richtet sich oft besonders an Arme, Obdachlose, Minderheiten usw.

· Soziale Gerechtigkeit:

Der Begriff der sozialen Gerechtigkeit bezieht sich auf das Prinzip der Gleichheit: manche Menschen sind im Vergleich zu anderen benachteiligt und die Gesellschaft sollte versuchen, diese Diskrepanzen auszugleichen. Dieses Prinzip hat mit Verteilung zu tun: nicht jeder bekommt (im Bezug auf die Menschenrechte) was ihm zusteht und die soziale Gerechtigkeit verlangt, dass das Erforderliche an diese Menschen verteilt wird.

· Solidarität:

Das zugrundeliegende Prinzip ist gegenseitige Verpflichtung und Reziprozität: Menschen finanzieren Rentenleistungen, weil sie eines Tages selbst von der jungen Generation unterstützt werden oder Sozialleistungen, weil sie wissen, dass sie diese eines Tages selbst benötigen. 

“Soziale Solidarität unterscheidet sich grundlegend von Wohlfahrt, denn hier wird anerkannt, dass die im Gesetz definierten Parteien Rechte und gesetzliche Mittel zur Einforderung dieser Rechte haben.”
 

Laut Rousseaus Sozialkontrakt ist „das Land die gemeinsame Mutter der Bürger“. Dadurch wird Unterstützung zum Menschenrecht.

· Transparenz:

Das von europäischen und nationalen Institutionen geförderte Prinzip der Transparenz erfordert die freie Verfügbarkeit von Informationen für die Bürger über Art und Weise der Bereitstellung der Dienstleistungen, Bezugsberechtigte, Zielsetzungen und Kriterien zur Bewertung der Erbringung. Dieses Prinzip trägt zur Legitimierung der Regierungen bei, da die Bürger ausreichend informiert sind, um die Regierungen zur Verantwortung ziehen zu können. 

· Universalität:

In bezug auf sozialen Schutz bedeutet Universalität, dass die gesamte oder zumindest nahezu gesamte Bevölkerung diesen Schutz genießt. Jeder Mensch, der in einem bestimmten Land lebt, hat (unabhängig vom Bürgerrecht oder wirtschaftlicher Tätigkeit)  somit das Recht auf sozialen oder Gesundheitsschutz in diesem Land.

CD, 1st August 2005

� News release 48/2005, 8 April 2005


� The Social Economy Network, � HYPERLINK "http://www.socialeconomynetwork.org" ��www.socialeconomynetwork.org�


� Putnam and al. (1993, 167)


� Oxford Dictionary of Politics


� J.-J. Rousseau, « Economie politique », article published in the Encyclopaedia in 1755, Œuvres complètes, Paris, 1837, INED, vol 1, p. 597
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